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Richtlinien
liber die Gewahrung von Zuwendungen
zur Forderung der Diversifizierung der Tatigkeiten
im landwirtschaftlichen und landwirtschaftsnahen Bereich

RdErl. d. Ministeriums fir Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
v. 27.9.2000 - llIA4 - 2570.01

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1

Das Land gewahrt nach MaBgabe dieser Richtlinien und der Verwaltungsvorschriften zu § 44
LHO sowie der VO (EG) Nr. 1257/1999 (Ratsverordnung landlicher Raum) Zuwendungen zur Di-
versifizierung der Tatigkeiten im landwirtschaftlichen und landwirtschaftsnahen Bereich.

1.2

Zuwendungszweck ist die Verbesserung der Existenzfahigkeit landwirtschaftlicher Betriebe
durch Entwicklung und Aufbau zusatzlicher Beschaftigungsmaoglichkeiten und alternativer Ein-
kommensquellen sowie die Erweiterung und Starkung der Erwerbsgrundlagen zur Erhaltung und
Schaffung von Beschaftigungspotenzialen im landlichen Raum.
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1.3

Ein Anspruch auf Gewahrung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilli-
gungsbehdrde aufgrund ihres pflichtgemaBen Ermessens im Rahmen der verfligbaren Haus-
haltsmittel.

2
Gegenstand der Forderung

2.1

Organisationsaufwendungen in landwirtschaftlichen Betrieben und landwirtschaftlichen Neben-
betrieben fur die Entwicklung alternativer Einkommensquellen im landwirtschaftlichen und land-
wirtschaftsnahen Bereich (Organisationsausgaben).

Dazu gehoren auch die Aufwendungen fir die Griindung einer Kooperation und / oder den Auf-
bau eines landwirtschaftlichen Nebenbetriebes.

Organisationsausgaben sind Aufwendungen fir Beratung, Konzeption und Geschaftsausgaben,
die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Kooperationsgriindung und / oder dem Aufbau ei-
nes landwirtschaftlichen Nebenbetriebes entstehen.

2.2
Aufwendungen fur die Einfihrung und Umsetzung eines Strategiekonzeptes fir die neue be-
triebliche Einkommensquelle / Diversifizierung (Strategiekonzept). Dazu gehoren

- Investitionszuschuss fur Einrichtung und Ausstattung,
- Startbeihilfen,
- Sachkosten.

Als Startbeihilfen sind Personalausgaben fir die Einfihrung und Umsetzung des Strategiekon-
zeptes zu verstehen. Die Gewahrung von Startbeihilfen fiir Unternehmer nach 3.1.1 und Beteiligte
nach 3.1.2 sind ausgeschlossen.

2.3

Ausgaben flr unabdingbar notwendige Zusatzqualifikationen der Zuwendungsempfanger, die in
unmittelbarem Zusammenhang mit der neuen betrieblichen Einkommensquelle stehen und die
notwendig sind, um die MaBnahme erfolgreich durchfiihren zu kdnnen (QualifizierungsmaBnah-
men).

Fdérderungsfahig sind die Kosten fur die Teilnahme an ein- oder mehrtédgigen Seminaren bzw.
Lehrgangen.

Zu den férderungsfahigen Kosten gehdren
- Lehrgangsgebihren

- Kosten fiir die An- und Abreise sowie Ubernachtungskosten nach Landesreisekostenrecht
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- Lernmittel, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Lehrgang / Seminar eingesetzt wer-
den.

2.4
Modellprojekte, die dazu dienen,

- neue Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen und/oder
- einzigartige Vorhaben auf ihre 6kologische und 6konomische Machbarkeit zu testen und/oder
- innovative Beispiele zu fordern (Modellprojekte).

Uber die Festlegung des Modellcharakters entscheidet das Ministerium fiir Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz nach Stellungnahme der Bewilligungsbehérde.

3
Zuwendungsempfanger

3.1
Zuwendungsberechtigt fir MaBnahmen nach den Nrn. 2.1, 2.2 und 2.4 sind

3.1.1
Landwirte im Sinne des Gesetzes Uber die Alterssicherung der Landwirte (ALG).

Das landwirtschaftliche Unternehmen nach § 1 Abs. 4 ALG muss unbeschadet der gewahlten
Rechtsform

- die in § 1 Abs. 2 des ALG genannte MindestgréBe erreichen oder Uiberschreiten und

- die Merkmale eines landwirtschaftlichen Betriebes im Sinne des Einkommensteuerrechts erfil-
len.

3.1.2
Kooperationen mit mindestens drei Beteiligten, davon mindestens 50 % Landwirte nach

Nr. 3.1.1. Teilnehmer von Kooperationen kdnnen in den vorgenannten Begrenzungen auch nicht-
landwirtschaftliche Kooperationspartner sein, die ein Unternehmen des Handwerks oder Gewer-
bes innehaben sowie Einzelpersonen aus der Region. Zuwendungsberechtigt im Rahmen von
Kooperationen sind auch Unternehmen, die einen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaften
und unmittelbar kirchliche, gemeinnitzige oder mildtatige Zwecke verfolgen.

3.2

Zuwendungsberechtigt fur MaBnahmen nach Nr. 2.3 sind Landwirte nach Nr. 3.1.1, Partnerinnen
und Partner in Kooperationen, Leiterinnen und Leiter von Unternehmen nach Nr. 3.1.2 sowie Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen nach Nr. 3.1, soweit sie mit der MaBnahme in zeit-
lichem Zusammenhang befasst sind.

4

Zuwendungsvoraussetzungen
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4.1
Fir die Gewahrung einer Zuwendung ist die Vorlage und Umsetzung einer schlissigen Gesamt-
konzeption Voraussetzung.

Die Konzeption muss erkennen lassen, dass

- das Vorhaben neue Einkommensquellen erschlieft,

- die Wirtschaftlichkeit und die Dauerhaftigkeit des Vorhabens gesichert erscheinen,

- das Vorhaben zur Verbesserung des landwirtschaftlichen Familieneinkommens beitragt,
- das Vorhaben zur Schaffung oder Sicherung von Arbeitsplatzen beitragt,

- eine gesicherte Gesamtfinanzierung vorliegt.

4.2

Das Vorhaben muss auf mindestens funf Jahre angelegt sein. Innerhalb dieser Frist kdnnen die
Hochstbetrage je Zuwendungsempfangerin / Zuwendungsempfanger nur ein Mal ausgeschopft
werden.

4.3
Die einer Kooperation zugrunde liegenden Vereinbarungen bediirfen der Schriftform und mis-
sen der Zielsetzung der Richtlinie entsprechen.

Uber die Anerkennung einer Kooperation entscheidet die Bewilligungsbehérde.

4.4
Die Zuwendungsempfanger missen ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen haben.

4.5

Die Gewahrung einer Zuwendung nach diesen Richtlinien ist nicht zuldssig, soweit die MaBnah-
me nach anderen Bestimmungen des NRW-Programms "Landlicher Raum" geférdert wird oder
gefordert werden kann.

5
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart:

Projektférderung

5.2
Finanzierungsart:

Anteilfinanzierung
Bagatellgrenze:

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 4/9



Die Bagatellgrenze flir MaBnahmen nach Nr. 2.1, 2.2 und 2.4 betragt 2.000 DM / 1.023 €, flr

MaBnahmen nach Nr. 2.3 betragt sie 250 DM / 128 £€.

Hochstfordergrenze:

Die gewahrten Beihilfen je Zuwendungsempfangerin / Zuwendungsempfanger durfen innerhalb

von 3 Jahren 195.583 DM / 100.000 € nicht Uberschreiten.

5.3
Form der Zuwendung:

Zuschuss

5.4
Hoéhe der Zuwendung:

5.4.1
Fir MaBnahmen nach Nr. 2.1:

Organisationsausgaben

Foérdersatz: bis zu 50 % der forderungsfahigen Organisationsausgaben, hdchstens 50.000 DM /

25.565 €, bei Kooperationen nach 3.1.2 héchstens 100.000 DM / 51.129 €

5.4.2
Fir MaBnahmen nach Nr. 2.2:

Strategiekonzept
Fordersatz:

- Investitionszuschuss fir Einrichtung und Ausstattung:
bis zu 25 % der forderungsfahigen Kosten, hochstens 20.000 DM /10.226 €

- Startbeihilfen:

im 1. Jahr bis zu 80 % der forderungsfahigen Kosten, hochstens 64.000 DM / 32.723 €
im 2. Jahr bis zu 60 % der forderungsfahigen Kosten, hochstens 48.000 DM / 24.542 €
im 3. Jahr bis zu 30 % der forderungsfahigen Kosten, héchstens 24.000 DM /12.271 €

- Sachkosten:

im 1. Jahr bis zu 50 % der forderungsfahigen Kosten, hdochstens 7.500 DM / 3.835 €

im 2. Jahr bis zu 30 % der forderungsfahigen Kosten, hochstens 4.500 DM / 2.301 €

im 3. Jahr bis zu 10 % der forderungsfahigen Kosten, hdchstens 1.500 DM / 767 €
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5.4.3
Fur MaBnahmen nach Nr. 2.3:

QualifizierungsmaBnahmen
Fordersatz:
bis zu 80 % der forderungsfahigen Qualifizierungskosten, héchstens 1.600 DM / 818 €

5.4.4
Fir MaBnahmen nach Nr. 2.4:

Modellprojekte
Fordersatz:

bis zu 80 % der forderungsfahigen Kosten nach Nr. 5.4.1 bis 5.4.3 unter Bericksichtigung der
jeweiligen Hochstbetrage.

5.5
Dauer der Zuwendung:

Maximal 3 Jahre fir Startbeihilfen und Sachkosten.

5.6
Unbare Eigenleistungen und die Mehrwertsteuer sind nicht forderfahig.

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1

Die Férderung von Investitionen erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs fir den Fall, dass die
geforderten Einrichtungen innerhalb eines Zeitraumes von funf Jahren ab Lieferung verauBert
oder verpachtet oder nicht den Forderungsvoraussetzungen entsprechend verwendet werden.

6.2

Die Zuwendungsempfangerin / der Zuwendungsempfanger hat die Verwaltungskontrollen und
die Kontrollen vor Ort so zuzulassen, dass zuverlassig geprtift werden kann, ob die Bedingungen
flr die Gewahrung der Forderung eingehalten werden. Die Verwaltungskontrollen werden fir alle
forderrelevanten Voraussetzungen und Verpflichtungen anhand der vorliegenden und sonstigen
geeigneten Unterlagen durchgefihrt.

6.3

Die Zuwendungsempfangerin / der Zuwendungsempfanger ist verpflichtet, alle fir die Gewah-
rung der Forderung nach diesen Richtlinien notwendigen Unterlagen wahrend des Verpflich-
tungszeitraumes nach Nr. 4.3 und danach fir die Dauer von weiteren funf Jahren aufzubewah-
ren.
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7
Verfahren

7.1
Antragsverfahren

Der Antrag auf Gewahrung der Zuwendung ist nach dem Muster der Anlage 1 beim Geschafts-
fuhrer der Kreisstelle der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragter im Kreis zu stellen.

7.2
Bewilligungsverfahren

7.2.1
Bewilligungsbehorde ist der Direktor der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragter.

7.2.2
Die Bewilligung der Zuwendungen kann nach einer vom Ministerium fir Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz festzusetzenden Prioritdt vorgenommen werden.

7.2.3
Die Bewilligungsbehorde erteilt den Zuwendungsbescheid nach dem Muster der Anlage 2.

7.3
Auszahlungsverfahren

Die Zuschuisse werden auf Antrag nach dem Muster der Anlage 3 auf das von der Zuwendungs-
empfangerin / vom Zuwendungsempfanger angegebene Konto ausgezahlt. Die Auszahlung der
Zuwendung bzw. von Zuwendungsteilbetragen erfolgt ausschlieBlich aufgrund geleisteter Zah-
lungen der Zuwendungsempfangerin / des Zuwendungsempfangers. Rechnungsbelege fir Mit-
telanforderungen sind im Original vorzulegen und missen Zahlungsbeweise gem. Nr. 6.7 AN-
Best-P enthalten.

7.4
Verwendungshachweisverfahren

Der Nachweis der Verwendung wird durch die Angaben im Férderantrag in Verbindung mit dem
Zuwendungsbescheid und dem Antrag auf Auszahlung gefihrt.

7.5
Fir die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung, fiir den Nachweis und die
Prafung der Verwendung sowie die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides

und die Rickforderung der gewahrten Zuwendung gelten die VV zu § 44 LHO sowie die Vor-
schriften Uber das EG-Zahlstellenverfahren, soweit nicht in diesen Forderrichtlinien Abweichun-
gen zugelassen worden sind.

8
Inkrafttreten
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Der Runderlass tritt mit Wirkung vom 27.September 2000 in Kraft; er tritt mit Wirkung vom 31.
Dezember 2006 auBer Kraft.

Anlage 1
Anlage 2

Anlage 3

MBI. NRW. 2000 S. 1353

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 8/9


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2000-67

Anlagen

Anlage 1 (Anlage1)
URL zur Anlage [Anlage1]

Anlage 2 (Anlage2)
URL zur Anlage [Anlage?2]

Anlage 3 (Anlage3)
URL zur Anlage [Anlage3]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/5533-498-mbl_2000_67-5anl1.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/5533-499-mbl_2000_67-5anl2.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/5533-500-mbl_2000_67-5anl3.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Diversifizierung der Tätigkeiten im landwirtschaftlichen und landwirtschaftsnahen Bereich 

	Anlagen

